Satzung
Satzung — Neufassung vom 22.05.2024

8 1 — Name, Sitz, Geschaftsjahr

1. Deram 26. Juli 1902 gegriindete Sportclub, abgekirzt SC, fihrt den Namen SPORT-CLUB
LURICH 02 e.V. und hat seinen Sitz in Berlin. Er ist in das Vereinsregister unter der Nummer 95
VR 3189 Nz eingetragen.

2. Das Geschatftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 — Zweck, Aufgaben und Grundsatze der
Tatigkeit

1. Der SC verfolgt ausschlie3lich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
~Steuerbegunstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Forderung des
Sports. Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Férderung und Austibung von
Kraft- und Kampfsportarten wie Judo, Gewichtheben und Boxen sowie gesundheitsorientiertem
Fitness- und Krafttraining neben Ballsportarten wie Basketball, Hallenful3ball und Volleyball. Der
SC fordert des Weiteren alle Sportarten, die besonders geeignet sind, die Bewegungserziehung
der Kinder und Jugendlichen zu untersttitzen, wie Turnen und Akrobatik.

2. Die Aufgaben des SC werden verwirklicht durch einen geregelten Ubungsbetrieb im Breiten-,
Wettkampf- und Gesundheitssport fur Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Mitglieder
nehmen am regelmafiigen Training und an Wettkampfen teil.

3. Der SC strebt die Mitgliedschaft in den Fachverbanden des Landessportbundes Berlin e.V.,
deren Sportarten im Verein betrieben werden, an.

4. Die Mittel des SC dtirfen nur fur satzungsméaRige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhéltnisméaiig hohe Vergitungen begunstigt
werden.

5. Der SC ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er lehnt
Bestrebungen ab, die ihn in klassentrennender, parteipolitischer oder konfessioneller Art binden.

6. Die Organe des Vereins (8§ 8) kdnnen ihre Tatigkeit gegen eine angemessene Vergitung
ausiben. Bei Bedarf kdnnen Vereinsamter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Moglichkeiten
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung

einer Aufwandsentschadigung nach 8§ 3 Nr. 26 a EStG ausgetbt werden. Die Entscheidung tGber
eine entgeltliche Vereinstatigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt fur die Vertragsinhalte und -
bedingungen.

7. Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt. Er orientiert sich am Grundgesetz und bekennt
sich zur Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Im Umgang mit Kindern beachten alle
Mitglieder das besondere Bedurfnis eines jeden Kindes und eines jeden Jugendlichen nach einer
in jeder Hinsicht gewaltfreien Erziehung und Betreuung und der Verein betraut Dritte mit der
Betreuung von Kindern und Jugendlichen nur, wenn sich diese zur Beachtung dieser Grundsétze
verpflichten und diese nicht bereits hiergegen verstoRen haben.

§ 3 — Gliederung

Fur jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der Haushaltsfihrung
unselbstandige Abteilung gegriindet werden. Die sportlichen und finanziellen Angelegenheiten
der Abteilungen werden vom Vorstand geregelt. Er kann hierzu Abteilungsleiter_innen einsetzen
und deren Aufgaben- und Verantwortungsbereich festlegen.
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§ 4 — Mitgliedschaft

1. Dem SC kdnnen angehoren:
a) erwachsene Mitglieder nach Vollendung des 18. Lebensjahres,
b) jugendliche Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

2. Dem SC kann jede naturliche Person angehoren.

3. Die Mitgliedschatft ist schriftlich unter Anerkennung der Satzung zu beantragen. Bei
Minderjahrigen ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Uber die
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung braucht nicht begriindet zu werden.

4. Nach Eingang des Aufnahme- und des Mitgliedsbeitrags gilt zun&chst eine Probezeit von 6
Monaten. Nach Ablauf dieser Zeit fuhrt die Probemitgliedschaft automatisch zur ordentlichen
Mitgliedschaft, sofern der Vorstand keine andere Entscheidung trifft.

5. Die Mitgliedschatft erlischt durch:

a) Austritt. Der Austritt muss dem Vorstand gegeniber schriftlich erklart werden. Bei
Minderjahrigen ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter_innen erforderlich. Die
Kindigungsfrist betragt einen Monat zum Ende des Beitragshalbjahres (30. Juni und 31.
Dezember).

b) Ausschluss. Ein Ausschluss wird vom Vorstand ausgesprochen.

c¢) Streichung von der Mitgliederliste. Der Vorstand kann durch Beschluss Mitglieder aus der
Mitgliederliste streichen, wenn sie trotz zweifacher Mahnung mit der Zahlung von Beitragen oder
Umlagen im Ruckstand sind. Der Beschluss darf erst erfolgen, wenn ein Monat seit dem
Absenden der zweiten Mahnung verstrichen ist und in dieser Mahnung die Streichung angedroht
worden ist.

d) Tod.

6. Die ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitglieder haben keinen Anspruch auf das
Vermogen des SC. Andere Anspriiche eines ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitglieds
mussen binnen drei Monaten nach dem Erléschen der Mitgliedschaft schriftlich geltend gemacht
werden. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erldschen Beitragszahlungspflichten oder sonstige
Verpflichtungen dem SC gegentiber nicht.

7. Die Mitgliederverwaltung des SC erfolgt Gber EDV. Die Mitglieder erklaren sich im
Aufnahmeantrag mit der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der
Vereinszwecke einverstanden.

§ 5 — Rechte und Pflichten

1. Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des
Vereins teilzunehmen.

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des SC zu
verhalten.

3. Die Mitglieder sind dem Gebot der gegenseitigen Riucksichthahme verpflichtet.
4. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beitragen wie Mitgliedsbeitrag, Aufnahmebeitrag,

anteiliger Mitgliedsbeitrag, Zusatzbeitrag, Verwaltungskosten und Umlagen fir den Verein
verpflichtet. Sie erteilen dem SC hierfur eine Einzugsermachtigung.

5. Die gesetzlichen Vertreter_innen der minderjahrigen Mitglieder stehen fur deren
Verpflichtungen ein.



§ 6 — Beitrage und Umlagen

1. Die Festsetzung der Beitrage hinsichtlich der Hohe erfolgt durch den Vorstand. Dieser wird
erméachtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen. Die so festgesetzten Beitrage werden auf der
Vereinshomepage unter www.lurich.de veroffentlicht. Hinsichtlich der Falligkeit der Beitrage
gelten folgende Termine:

a) Halbjahresbeitrag: Am 1. Januar und am 1. Juli des Jahres

b) Monatsbeitrag: Am 1. jeden Monats

¢) Quartalsbeitrag: Am 1. Januar, 1. April, 1. Juliund 1. Oktober

d) Aufnahmebeitrag und anteiliger Mitgliedsbeitrag: 10 Tage nach Absenden der
Aufnahmebestatigung

e) Zusatzbeitrag und Verwaltungskosten: 10 Tage nach Absenden der Zahlungsaufforderung

2. Die Mitgliederversammlung entscheidet tiber die Hohe und Falligkeit der Umlagen.

§ 7 — Disziplinarverfahren

1. Gegen Mitglieder kdnnen vom Vorstand Mal3regelungen beschlossen werden:

a) wegen erheblicher Verletzung von Pflichten aus der Satzung und weiteren Ordnungen des
Vereins,

b) wegen grob unsportlichen oder gegen die Interessen des Vereins verstofenden oder
vereinsschadigenden Verhaltens,

¢) wegen Zahlungsrickstand mit Beitrdgen oder Umlagen trotz Mahnung.

2. Mal3regelungen sind:

a) Abmahnung,

b) befristetes Verbot der Teilnahme an den Veranstaltungen des Vereins,
c¢) Ausschluss.

3. Vor der Beschlussfassung ist in den Fallen § 7 Nr. 1 a) und b) das betroffene Mitglied unter
Einhaltung einer Frist von 14 Tagen schriftlich anzuhdren. Die Frist beginnt mit dem Tag der
Absendung des Anhdrungsschreibens.

4. Die Entscheidung tber die MaBnahme ist dem Betroffenen schriftlich zuzusenden. Gegen die
Entscheidung ist innerhalb von 14 Tagen die schriftliche Berufung an die Mitgliederversammlung
liber die Geschaftsanschrift des Vereins zulassig. Die Mitgliederversammlung entscheidet. Ihr
Bescheid gilt als zugegangen mit dem dritten Tag nach Aufgabe der Post.

§ 8 — Organe

Die Organe des SC sind:

a) die Mitgliederversammlung,
b) derVorstand,

c) der Beirat.

§ 9 — Die Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des SC ist die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung tagt als
ordentliche oder als auRerordentliche Mitgliederversammliung.

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) findet in jedem Jahr statt; sie
soll nach Moglichkeit im ersten Halbjahr durchgefiihrt werden. Die Hauptversammlung ist
zustandig for:

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands,

b) Entgegennahme der Berichte der Kassenprifer_innen,

c¢) Entlastung und Wahl des Vorstands,

d) WahlderKassenpriifer_innen,



e) Wahl von Mitgliedern fir den Beirat,

f) Festsetzung von H6he und Falligkeit der Umlagen,
g) Genehmigung eines Haushaltsplanes,

h) Satzungséanderungen,

i) Beschlussfassung uber Antrage,

j) Berufung gegen eine Mal3regelung (8 7 Nr. 4),

k) Auflosung des Vereins.

3. Eine auRRerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden,
wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder, wenn mindestens 20 Prozent der Mitglieder die
Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Griinde beantragen.

4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt mittels Einladung durch den Vorstand. Die
Einladung wird veroffentlicht im Internet auf der Vereinshomepage www.lurich.de. Zwischen
dem Tag der Verdoffentlichung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von
mindestens drei Wochen und hdchstens flinf Wochen liegen.

5. Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Antrage auf
Satzungsanderung mussen bei Bekanntgabe der Tagesordnung wortlich mitgeteilt werden.

6. Die Mitgliederversammlung ist unabhé&ngig von der Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfahig. Bei Beschlissen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der
abgegebenen gultigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen;
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

7. Satzungsanderungen sowie Anderungen des Vereinszweckes erfordern
eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen guiltigen Stimmen.

8. Bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese mindestens von 10
von Hundert der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beantragt wird.

9. Antrage kénnen gestellt werden:
a) von jedem erwachsenen Mitglied, § 4 Nr. 1 a),
b) vom Vorstand.

10. Uber Antrage, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Antrage mindestens 10 Tage vor der
Versammlung schriftlich Gber die Geschaftsanschrift bei dem Vorstand des SC eingegangen sind.
Spater eingehende Antrage dirfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn

ihre Dringlichkeit mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
bejaht wird. Dringlichkeitsantrdge auf Satzungsanderung sind ausgeschlossen.

11. Die Mitgliederversammlung wird durch den_ie 1. Vorsitzende_n oder eine_n durch ihn
Beauftragte _n geleitet.

12. Uber alle Mitgliederversammlungen ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das von der_m 1.

Vorsitzenden bzw. seinem_r Beauftragten und der_m Protokollfiihrer_in unterzeichnet werden
muss.

8 10 — Stimmrecht und Wahlbarkeit

1. Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimm- und Wahlrecht, sofern sie
Vereinsmitglied von mehr als 6 Monaten sind und ihre Beitrage vollstéandig entrichtet haben.

2. Das Wahlrecht kann nur personlich ausgelibt werden.

3. Gewahlt werden kénnen alle volljghrigen und geschéaftsfahigen Mitglieder des SC, sofern die
Mitgliedschaft gemar Nr. 1 besteht.

4. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, kénnen an den Mitgliederversammlungen
teilnehmen.
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http://www.lurich.de/

8 11 — Der Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus:
a) Der_m1.Vorsitzenden,

b) der_m 2. Vorsitzenden,

c) der_m 3. Vorsitzenden,

d) der_m1.Kassenwart_in,

e) der_m2.Kassenwart_in.

2. Gerichtlich und auf3ergerichtlich wird der Verein durch zwei der vorstehend genannten
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

3. Der Vorstand fuhrt die Geschéfte im Sinne der Satzung und der Beschliisse der
Mitgliederversammlung. Er ordnet und Uberwacht die Angelegenheiten des Vereins, die Tatigkeit
der Abteilungen und berichtet jeweils der Mitgliederversammlung Uber seine Téatigkeit. Er kann
verbindliche Ordnungen erlassen. Vorstandssitzungen durfen digital abgehalten und
Vorstandsbeschlisse dirfen auch in einer elektronisch schriftlichen Form getroffen werden.

4. Der Vorstand wird ermachtigt, die vom Registergericht oder vom Finanzamt fuir Kdrperschaften
verlangten Satzungsanderungen vorzunehmen.

5. Die Mitglieder des Vorstands werden jeweils fir 2 Jahre gewahlt. Sie bleiben im Amt, bis ein
neuer Vorstand gewahlt ist. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Zeit, fir welche
es gewahlt ist, aus dem Amt aus, hat der Vorstand eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu
berufen. Die nachste Mitgliederversammlung entscheidet durch Wahl Gber die weitere
Wirksamkeit der Berufung. Der Vorstand wird jahrlich alternierend wie folgt gewahilt:

a) 1. Vorsitzende_rund 2. Kassenwart_in — gerade Jahre
b) 2. und 3. Vorsitzende_rund 1. Kassenwart_in —ungerade Jahre

beginnend mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 12 — Die Kassenprufer_innen

1. Die Mitgliederversammlung hat fiir die Dauer von einem Jahr, mindestens zwei und
hdchstens funf Kassenprifer_innen zu wahlen, die nicht dem Vorstand oder dem Beirat
angehdren durfen.

2. Die Kassenprufer_innen haben die Kasse des SC, einschlieflich aller Konten,
Buchungsunterlagen und Belege, mindestens einmal im Geschéftsjahr sachlich und rechnerisch
zu prufen und dem Vorstand schriftlich Bericht zu erstatten.

3. Die Kassenprifer_innen erstatten der Mitgliederversammlung einen Prtifbericht und
beantragen bei ordnungsgemafer Fiihrung der Kassengeschéfte die Entlastung des
Vorstandes.

§ 13 — Haftungsausschluss

Fur Personen-, Sach- oder Vermogensschaden, die einem Mitglied aus der Teilnahme an den
Veranstaltungen des Vereins entstanden sind, haftet der Verein nur, wenn einem Organ oder
Beauftragten des Vereins hierflir der Vorwurf des Vorsatzes oder der groben Fahrlassigkeit
gemacht werden kann.

§ 14 — Auflésung

1. Uber die Auflésung des SC entscheidet eine hierfiir besonders einberufene
Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten. Die Abstimmung
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ist namentlich vorzunehmen.
2. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.

3. Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegtinstigten Zwecks fallt sein
Vermdogen, soweit es bestehende Verbindlichkeiten tibersteigt, an den Landessportbund Berlin
e.V., der es ausschlief3lich und unmittelbar zur Férderung des Sports im Sinne der
Abgabenordnung zu verwenden hat.

8 15 — Beirat

1. Der Beirat unterstiitzt und berat den Vorstand in der Vereinsarbeit in bestimmten
Aufgabengebieten.

2. Ein Mitglied im Beitrat muss auch Mitglied beim SC Lurich 02 e.V. sein.

3. Der Aufgabenbereich wird mit einer Tatigkeitsbeschreibung schriftlich vom Vorstand und
Beiratsmitglied festgehalten. Die Aufgaben des Beirates konnen alles beinhalten, was nicht vom
Vorstand oder der Vollversammlung geregelt werden muss.

4. Mitglieder im Beirat kbnnen vom Vorstand (2 Stimmen) und von der Mitgliederversammlung
(Vorschlag durch ein Mitglied und Bestatigung durch Abstimmung) einberufen werden.

5. Beendigung der Arbeit im Beirat muss schriftlich dem Vorstand und der Verwaltung mitgeteilt
werden.

§ 16 — Inkrafttreten

Die Anderung der Satzung vom 13.07.2023 ist der Mitgliederversammlung des Sport-Club
LURICH 02 e.V. am 22.05.2024 vorgelegt und von ihr beschlossen worden. Die Anderung
der Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

10997 Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, Kopenicker Stral3e 154, 22. Mai 2024, gez. Susana
Setala (2. Vorsitzende) gez. Nora Ritschel (Protokollflihrerin)



	§ 1 – Name, Sitz, Geschäftsjahr
	§ 2 – Zweck, Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit
	§ 3 – Gliederung
	§ 4 – Mitgliedschaft
	§ 5 – Rechte und Pflichten
	§ 6 – Beiträge und Umlagen
	§ 7 – Disziplinarverfahren
	§ 8 – Organe
	§ 9 – Die Mitgliederversammlung
	§ 10 – Stimmrecht und Wählbarkeit
	§ 11 – Der Vorstand
	§ 12 – Die Kassenprüfer_innen
	§ 13 – Haftungsausschluss
	§ 14 – Auflösung
	§ 15 – Beirat
	§ 16 – Inkrafttreten

